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I. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und La ge be richts des

Ei genbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, zum 31.12.2023 ist

an das ge prüf te Un ter neh men ge rich tet.

In der Stadtverordnetenversammlung vom 14.09.2023 zu Angelegenheiten des

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen 

Offenbach am Main
(im Folgenden auch ”ESO“ oder ”Eigenbetrieb“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 ge wählt. Dar auf hin

be auftrag te uns die Betriebsleitung des Eigenbetriebs, den Jah res ab schluss un ter Ein be zie hung der

Buchfüh rung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 in An wen dung der

§§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Der Eigenbetrieb unterliegt nach § 27 Abs. 2 EigBGes der Prüfungspflicht gemäß §§ 316 ff. HGB. Es

sind die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Han delsge setz-

buches zu beachten. 

Wir haben zusätzlich einen Erläuterungsteil erstellt, der die sem Bericht als An lage 6 bei ge fügt ist. Der

Er läu terungsteil enthält Aufgliederungen und Hinwei se zu den einzel nen Pos ten des Jah resab schlus-

ses zum 31.12.2023 un ter Angabe der jeweiligen Vorjahreszah len.

Erweiterungen unseres Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich nicht auf den Jahresabschluss oder La-

gebe richt bezogen, ergaben sich aus der Betriebssatzung des geprüften Unternehmens bzw. wurden

dar über hinaus mit dem Auftrag ge ber verein bart.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

be ach tet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt VI. Bestandteil der Prü fung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung ist dabei auch die Einhaltung des Public Corporate Gover nance

Kodex.
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Gemäß Auftragsschreiben wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Einhaltung der Anti-

korruptionsrichtlinie (im Folgenden "AKR") der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH ge prüft. Wir ver-

weisen auf un sere Berichterstattung in Abschnitt VI.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren

Vor schrif ten zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai bis Juni 2024 in unseren Ge schäfts räu men in Stuttgart

durch ge führt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die

Voll stän digkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe richts am 14.06.2024 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2023, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1), Ge-

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3) sowie den ge prüf ten La ge be richt 2023

(Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 5 dar ge stellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n. F. (10.2021)"Grundsätze ord-

nungs mä ßi ger Erstel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), Düssel dorf,

er stellt.



3
  ES Treuberater  

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 9 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt-

schaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom

1. Januar 2024 zu grun de. Die Hö he unse rer Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen

Auf trags bedin gun gen. Im Ver hält nis zu Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der All ge meinen Auf tragsbe-

din gungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. So-

weit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur

Kennt nis vor gelegt wird, verpflichtet sich der Eigenbetrieb, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu

ver ein baren, dass die ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns

ge gen über gelten sol len.
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II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Lage des Unternehmens

1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stat tung

zur Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die ge setz li-

chen Ver treter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter neh-

mens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen ha-

ben. Hier zu gehö ren vertiefen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent-

wick lungen so wie eine kriti sche Würdi gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne 

Prognoserechnungen. Unsere Be richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei-

lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätig keit und auf die Be ur-

teilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt ih ren Aus druck gefunden ha ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i. S. v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un-

mit tel bar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss

und den Lagebe richt so wie alle Unter lagen, wie Planungsrechnungen, wichti ge Ver träge, Protokolle und

Be richt erstattungen an die für die Über wa chung Verantwortli chen, die wir im Rah men unserer Prü fung

her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung

durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im La ge bericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu-

treffend.
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Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebs

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

· Der ESO beauftragt und überwacht als wirtschaftlich geführter Eigenbetrieb für die Bürgerin nen und

Bürger kostengünstige und qualitativ hochwertige Dienstleistungen. Mit der Durch führung des ope-

rati ven Geschäfts sind überwiegend die ESO Stadtservice GmbH (im Fol genden: ESO SV) sowie

die GBM Service GmbH Offenbach (im Folgenden: GBM S) beauf tragt.

· Der ESO Eigenbetrieb nimmt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer wachsenden Stadt mit

weiter steigenden Bedarfen ein. Als kommunaler Daseinsversorger in den hoheitli chen Gebühren-

be reichen: Entsorgung, Straßenreinigung, Entwässerung, städtische Fried höfe, dem Betrieb eines

Krema toriums, der Infrastrukturunterhaltung, dem städtischen Grün wesen und dem städtischen Fa-

cility Management leistet der Eigenbetrieb einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung.

· Der Gesamtumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 4.193 TEuro gestiegen. Dies resultiert zum ei-

nen aus höheren Gebühreneinnahmen in der Entwässerung und zum anderen aus zusätzlichen

Leistungen im Facility-Management, Grünwesen und der Straßenunterhal tung.

· Das Krematorium erwirtschaftete einen Gewinn von 1.180 TEuro und trug somit positiv zum Jah res-

er gebnis bei. Die Sparte Entwässerung hat mit einem Spartenergebnis von 1.282 TEuro ebenfalls

ei nen wichtigen Beitrag zum Jahresergebnis des Eigenbetriebs geleistet. 

· Der Betrieb gewerblicher Art (BgA) DSD erwirtschaftete einen Gewinn nach Steuern von

136 TEuro. Die Sparte Entsorgung schloss das Berichtsjahr somit ebenfalls mit einem positiven

Jahres er gebnis ab.

· Der Bereich Straßenreinigung erwirtschaftete ein negatives Ergebnis von -122 TEuro. Im Bereich

der Straßenunterhaltung, Grünwesen und des Facility-Managements zeigen sich Spar tenergebnis-

se von 0 TEuro. 
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· Die bezogenen Fremdleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4.680 TEuro. Höhere Auf-

wen dungen zeigten sich bei den Leistungen des Rahmendienstleistungsvertrages in klusive der Zu-

satz leistungen (+3.920 TEuro). Dies ist sowohl auf die vereinbarte Preisgleit klausel und der darin

be rück sichtigten Inflation als auch auf höhere Zusatzleistungen in den Bereichen der Straßenunter-

hal tung, Entsorgung und des Facility-Managements zu rückzuführen. Aufgrund niedrigerer Verwer-

tungs men gen und/oder -preise, insbesondere in den Fraktionen Sperrmüll, Grünschnitt und Misch-

gut (AzV), sind die Verwertungskosten gegenüber dem Geschäftsjahr 2022, um 216 TEuro geringer

aus ge fallen. 

· Die Liquidität des Eigenbetriebs war während des Wirtschaftsjahres jederzeit gewährleistet.

· Die Investitionen des Berichtsjahres 2023 betrugen 2.503 TEuro.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main im La ge-

be richt ba siert auf An nah men, bei de nen Be urteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten die se Dar-

stel lung für plau si bel. In die sem Zu sam menhang ist insbesondere auf folgende Kernaus sagen hin zu-

wei sen:

· Für das kommende Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Gewinn nach Steuern von 2.863 TEuro ange-

strebt.

· Von der Stadt Offenbach wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 höhere Budgets geneh migt, die der

ESO Eigenbetrieb an seinen Dienstleister - die ESO Stadtservice GmbH – zum ei nen zur Erfüllung

der Preisgleitklausel weiterleitet und zum anderen zur Leistungsauswei tung gegen Trockenschäden

an Bäumen durch Bewässerung und Neupflanzungen be stimmt sind.

·  Im Entsorgungsbereich wird für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin von geringen Papier preisen und

sinkenden Papiermengen ausgegangen. Unvorhergesehene Schwankungen der Men gen und Prei-

se können das Ergebnis im BGA DSD beeinflussen. 



7
  ES Treuberater  

· Abschließend bleibt zu erwähnen, dass trotz sinkender Inflation die weltwirtschaftli che La ge weiter

angespannt bleibt, was für Fir men und pri vate Haus halte auch fi nan zielle Auswirkungen haben

kann. Daher besteht das Ri siko hö herer Aus fälle an offe nen Forde rungen, als im Plan für das Wirt-

schaftsjahr 2024 ange nommen.
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III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach

deut schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den Lagebericht auf die

Ein haltung der ein schlägi gen ge setzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungsle gung, die dazu eingerichteten

inter nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemach ten An ga ben. Unsere Aufgabe

als Ab schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buch füh rung und die gemachten

An ga ben im Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf

den nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebe-

richt er ge ben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haus halts-

grund sätzege setz (HGrG).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit

erga ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich

ge macht hät ten.
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2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah-

men un se rer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche

Re ge lun gen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den

Auftrag und die je weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest ge-

stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom-

men. Da nach ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur-

teilt wer den kann, ob die Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen

Män geln sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buch füh rung, Jahresab-

schluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stichproben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung

der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Gliede rungs grund sätze und der we sentli chen Ein-

schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus-

ses und des La gebe richts. Wir sind der Auf fas sung, dass unsere Prüfung eine hin rei chend si chere

Grund la ge für unse re Prüfungsurteile bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben un-

serer Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah res-

ab schluss er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Un ter schla-

gun gen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten

wa ren nicht Gegenstand un serer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an-

ge legt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa-

chungsauf gabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des

ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesi chert

wer den kann.
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Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra-

tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Ge-

schäfts leitung über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäftsri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk-

tions tests, ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur tei lung

des rech nungs le gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge gan-

gen: Ausge hend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrate gie und den

Steu erungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir an schließend die

Ge schäfts pro zesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be ur teilt, in wie-

weit die we sentli chen Ge schäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die

Gestal tung der Be triebs abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden

sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei

der Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit

aus rei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jah res ab-

schluss aussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick

auf Einzel fäl le ins besondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit

uns eine Aus deh nung der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen

Prü fungs hand lungen in Form von Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von

Be le gen nachvoll zogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin über prüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art

und Um fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar-

beitern fest ge legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be-

achtet.
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Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer-

punkten unserer Prüfung:

· Anlagevermögen;

· Sonstige Rückstellungen;

· Umsatzerlöse.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti-

schen An gaben.

Bestätigungen Dritter wurden wie folgt und nach folgenden Kriterien eingeholt:

Von der zutreffenden Bilanzierung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis tungen haben wir uns

durch Ein ho lung von Saldenbestätigungen im Wege einer bewussten Auswahl in Stichpro ben über-

zeugt. Auf Sal denbe stätigungen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wir ver zichtet.

Bankbestätigungen von Kreditinstituten sowie Rechtsanwaltsbestätigun gen über schwe ben de Rechts-

streitigkeiten wurden eingeholt.

Für die Prüfungen gemäß § 53 HGrG wurde der IDW-Prüfungsstandard PS 720 zugrunde gelegt und

die Ein zelfeststellungen hierzu haben wir gemäß dem vorgegebenen Fragenkatalog zusammengestellt.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresab schluss

über nom men.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü-

fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nach weise wurden er bracht. Die

Ge schäftsführung hat uns die Voll stän dig keit der Buchfüh rung, des Jahres abschlusses und des Lage-

be richts in der von uns ein gehol ten Voll stän dig keitserklärung am 14.06.2024 schrift lich be stätigt.
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IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter la-

gen in al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord-

nungs mä ßiger Buchführung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach unseren Fest stel lungen voll-

stän dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sicht liche Ord nung

des Bu chungs stof fes mit einer für die Belange des Eigenbetriebs ausreichenden Glie de rungs tiefe. So-

weit im Rah men unse rer Prü fung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord-

nungs ge mä ßen Doku menta tion er forderlichen Angaben. Die Belegablage ist nu merisch geord net, so-

dass der Zu griff auf die Belege un mit telbar anhand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch-

führung ent spricht somit für das ge samte Wirtschaftsjahr in allen wesentli chen Be langen den ge setzli-

chen An for de run gen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er-

mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge-

schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis

unserer Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut-

schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organi sa to ri-

schen Ände rungen erfahren.
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1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah-

res ab schluss zum 31.12.2023 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungs le gung

gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und

aller größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelun gen be ach-

tet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main für das

Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2023 sind nach unseren Fest stel lun gen ord nungs mä ßig aus der

Buch füh rung und aus den weite ren geprüften Unterlagen ab ge leitet. Die ein schlä gigen An satz-, Aus-

weis- und Be wer tungs vor schriften wurden dabei ebenso in allen we sent li chen Be lan gen be achtet wie

der Ste tig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle

be richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter

voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2

Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor-

schriften ent spricht.
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2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte

Ge samt aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach ste-

hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt un-

ter Be ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent-

spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ver mittelt.

2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i. S. d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs-

und Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden

maß geb li chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre chen den An ga-

ben im An hang und geben zusätzlich folgende Erläuterungen:

· Die Saldenvorträge zum 01.01.2023 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31.12.2022, so-

dass der Grund satz der Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB) gewahrt ist.

· Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem zu Recht ange wand-

ten Grund satz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1

Nr. 2 HGB).

· Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewer tet

(§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB). Der Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB), der durch das

Realisationsprin zip bzw. das Impari täts prinzip definiert ist (Gewinne sind nur zu berücksichtigen,

wenn sie am Abschluss stich tag realisiert sind, wäh rend alle vorhersehbaren Risiken und Verluste,

die bis zum Abschluss stichtag ent standen bzw. dem Wirtschaftsjahr zuzurechnen sind, berück sich-

tigt wer den müssen, selbst wenn diese erst zwischen dem Ab schlussstichtag und dem Tag der Auf-

stellung des Jah resabschlusses bekannt ge worden sind), wurde beachtet.



15
  ES Treuberater  

· Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihren Zahlungszeitpunkten im Jahres ab-

schluss er fasst (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB).

· Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs methoden wurden grund-

sätzlich bei behalten (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).
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V. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse

1. Kennzahlen

Die folgende Übersicht zeigt wesentliche Bilanzkennzahlen und deren Entwicklung im Zeitablauf.

31.12.2023 31.12.2022
bzw. bzw.
2023 2022

1.1. Bilanzkennzahlen

Anlagevermögen
Anlagenquote % 80,9 85,0
Anlagendeckung

durch Eigenkapital % 40,0 36,9
durch Eigenkapital und mittel-/langfristiges Fremdkapital % 115,0 110,7

Investitionen Anlagevermögen TEuro 2.503 2.877

Liquidität
Liquidität 1. Grades % 227,9 218,5
Liquidität 2. Grades % 273,4 253,3
Liquidität 3. Grades % 273,8 253,7

Eigenkapital
Eigenkapital TEuro 30.945 29.543
Eigenkapitalquote % 32,3 31,4
Eigenkapitalrentabilität % 6,3 8,8

Bilanzsumme TEuro 95.700 94.165

1.2. GuV-Kennzahlen

Umsatzerlöse TEuro 86.318 82.125
Umsatzrentabilität % 2,3 3,2

Personal
Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt)    4    4
Pro-Kopf-Aufwand TEuro 132 131

Jahresergebnis TEuro 1.961 2.608
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Zu den Kennzahlen geben wir folgende Hinweise:

· Liquidität 1. Grades = (flüssige Mittel) ÷ (kurzfristiges Fremdkapital)

· Liquidität 2. Grades = (flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen) ÷ (kurzfristiges Fremd ka pi tal)

· Liquidität 3. Grades = (flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen + Vorräte) ÷ (kurzfristiges Fremd-
ka pi tal)

· Umsatzrentabilität = (Jahresgewinn) ÷ (Umsatzerlöse)

· Pro-Kopf-Aufwand = (Personalaufwand) ÷ (Mitarbeiterzahl)



18
  ES Treuberater  

2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht wurden die einzelnen Bilanzposten unter Fristigkeitsgesichtspunkten zu

Haupt gruppen zusammengefasst. Danach er geben sich folgen de Strukturbilanzen:

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Aktivseite

Sachanlagen
Immaterielle Vermögensgegenstände und

77.448 80,9 80.073 85,0 -2.626 -3,3

Langfristig gebundenes Vermögen 77.448 80,9 80.073 85,0 -2.626 -3,3

Vorräte 28 0,0 24 0,0 5 19,5
Kurzfristige Forderungen
- aus Lieferungen und Leistungen 1.965 2,1 1.415 1,5 550 38,8
- gegen die Stadt Offenbach 0 0,0 394 0,4 -394 -100,0
- an Dritte 1.069 1,1 123 0,1 946 -,-
Liquide Mittel 15.189 15,9 12.135 12,9 3.054 25,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen 18.252 19,1 14.092 15,0 4.160 29,5

95.700 100,0 94.165 100,0 1.535 1,6

Passivseite

Eigenkapital 30.945 32,3 29.543 31,4 1.402 4,7
Empfangene Ertragszuschüsse 4.968 5,2 4.940 5,2 28 0,6
Langfristige Rückstellungen 6.977 7,3 6.276 6,7 701 11,2

Kreditinstituten
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber

27.757 29,0 29.641 31,5 -1.884 -6,4
Langfristige sonstige Verbindlichkeiten 4.680 4,9 4.680 5,0 0 0,0
Abgrenzungsposten Grabnutzungsrechte 13.707 14,3 13.530 14,4 177 1,3

Langfristige Mittel 89.034 93,0 88.610 94,1 423 0,5

Kurzfristige Rückstellungen 1.322 1,4 1.703 1,8 -381 -22,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten
- gegenüber Kreditinstituten 1.988 2,1 2.042 2,2 -55 -2,7
- aus Lieferungen und Leistungen 1.668 1,7 1.446 1,5 222 15,4
- gegenüber der Stadt 542 0,6 0 0,0 542 -,-
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.146 1,2 364 0,4 783 -,-

Kurzfristige Mittel 6.666 7,0 5.555 5,9 1.111 20,0

95.700 100,0 94.165 100,0 1.535 1,6

—————————
Es wird -,- ausgegeben, wenn die Veränderung 100% übersteigt oder -100% unterschreitet oder wenn kein rechnerischer Wert ermittelt werden kann.
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Die Summe der Strukturbilanz ist um 1.535 TEuro oder 1,6 % gestiegen, wozu auf der Aktivseite der

kurz fristige Bereich und auf der Passivseite in erster Linie der kurzfristige Be reich bei ge tra gen hat. Zum

Bi lanz stich tag ist das lang fris tig ge bun dene Ver mö gen voll ständig frist gleich fi nan ziert.

Die Veränderung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen (-2.626 TEuro) er gibt

sich aus den Investitionen in Höhe von 2.503 TEuro abzüglich der Ab schrei bungen des Wirt schafts jah-

res in Hö he von 4.648 TEuro sowie Anlagenabgängen in Höhe von 482 TEuro.

Die kurzfristigen Forderungen betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Lie fe run gen und Leis tun-

gen (1.965 TEuro; Vorjahr: 1.415 TEuro) sowie Forderungen gegen die Stadt Offenbach (0 TEuro;

Vor jahr: 394 TEuro).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind stichtags bedingt um 550 TEuro bzw. 38,8 %

auf 1.965 TEuro gestiegen. 

Die Forderungen gegen Dritte beinhalten größtenteils die sons tigen Vermögensgegenstände

(1.066 TEuro; Vorjahr: 119 TEuro). Die Erhöhung  resultiert hauptsächlich aus der Zunahme an debi to ri-

schen Kre dito ren um  808 TEuro. 

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel siehe im Einzelnen die Erläuterungen unter Ab schnitt 3. Finanz - 

lage.

Das Eigenkapital ist im Berichtsjahr um 1.402 TEuro gestiegen. Grund hier für ist der Jahresgewinn in

Hö he von 1.961 TEuro abzüglich der Gewinnabführung von 510 TEuro an die Stadt Offenbach und ent-

rich te ter Kapitalertragsteuer von 49,5 TEuro.

Die Empfangenen Ertragszuschüsse beziehen sich auf Kanal- und Erschließungsbeiträge der Stadt

Offen bach in Höhe von 4.968 TEuro (Vorjahr: 4.940 TEuro).  
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Bei den langfristigen Rückstellungen handelt es sich um die Rückstellungen für den Gebührenaus-

gleich. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

2023 2022
Euro Euro

Rückstellung für Gebührenausgleich Entwässerung 860.147,39 1.776.168,71
Rückstellung für Gebührenausgleich Straßenreinigung 0,00 42.665,81
Rückstellung für Gebührenausgleich Entsorgung 6.116.465,56 4.456.852,33
Rückstellung für Gebührenausgleich Friedhöfe 0,00 0,00

6.976.612,95 6.275.686,85

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um 1.884 TEuro bzw. 6,4 % auf

27.757 TEuro gesunken Im Wirtschaftsjahr wurden keine neue Darlehen auf ge nom men. 

Die langfristigen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen aus einem Schuldscheindarlehen gegenüber

der Volkswohlbund Lebensversicherung a.G. 

Aus den Gebührenbescheiden des Jahres 2023 wurden dem Abgrenzungsposten für Grab nut zungs-

rechte 1.015 TEuro zugeführt und 839 TEuro für bereits in Vorjahren eingezahlte Nut zungsgebüh ren

ent nom men.

Die kurzfristigen Rückstellungen wurde u. a. für Steuern, Jahresabschlusskosten, ausstehende Liefe-

rantenrechnungen und Prozessrisiken gebildet. 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um 222 TEuro auf

1.668 TEuro stichtagsbedingt gestiegen.

Bei den übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um eine Zinsab-

grenzung aus dem oben genannten Schuldscheindarlehen sowie um kreditorische Debitoren. 
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3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des geprüften Unter-

neh mens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indi-

rekten Me thode dar stellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erar bei-

te ten Deut schen Rech nungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) entspricht.

2023 2022
TEuro TEuro

Periodenergebnis 1.961 2.608
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 4.648 4.590

+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 319 -725
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 157 -584
+/-

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie

-1.102 -243
+/-

Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer

1.343 -2.645
+/- Zinsaufwendungen/-erträge 479 486
-/+ Ertragssteueraufwand/-ertrag -593 -1.022
-/+ Ertragssteuerzahlungen 592 287

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 7.805 2.752

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -341 -17
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -1.839 -937
+ erhaltene Zinsen 321 27

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1.859 -927

- Auszahlungen aus Kapitalertragsteuer aus der Rücklagenzuführung -50 -70
+ Einzahlung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz) Krediten 0 0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz) Krediten -1.963 -2.228
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen 0 0
- Gezahlte Zinsen -369 -432
- Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ergebnisverwendung) -510 -510
- Auszahlung aus außerordentlichen Posten 0 0

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.892 -3.240

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 3.054 -1.415
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 12.135 13.551

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 15.189 12.135

Als Finanzmittelfonds sind ausgewiesen 31.12.2023 31.12.2022

Flüssige Mittel 15.189 12.135
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Da der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Mittelabflüsse aus der In vestitionstätig keit

und der Finanzierungstätigkeit übertroffen hat, ist der Finanzmittelfonds am En de der Pe rio de um

3.054 TEuro auf 15.189 TEuro gestiegen.
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4. Ertragslage

Der Gesamterfolgsvergleich wurde aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden Ver gleichsjah-

re ab ge leitet. Dabei haben wir Erträge und Aufwendungen unter betriebswirtschaft lichen Gesichtspunk-

ten teilweise zusammengefasst und umgestellt. 

Aufwendungen
Erträge/

Vorjahr
Abweichung zum

2023 2022
TEuro TEuro TEuro % 

Umsatzerlöse 86.318 82.125 4.193 5,1
Materialaufwand 75.678 70.981 4.696 6,6
Rohergebnis I 10.640 11.144 -503 -4,5

Gebührenausgleichsrückstellungen
Erhöhung (-) / Verminderung  (+) von

-701 -525 -176 -33,4
Sonstige betriebliche Erträge 326 244 82 33,7
Rohergebnis II 10.266 10.862 -597 -5,5

Personalaufwand 529 526 3 0,6
Abschreibungen 4.648 4.590 58 1,3
Sonstige Steuern 3 3 0 * 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.373 1.626 746 45,9
Betriebsbedingte Aufwendungen gesamt 7.553 6.745 807 12,0

Betriebsergebnis des Erfolgsvergleichs 2.713 4.117 -1.404 -34,1

Finanzergebnis -159 -486 328 67,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag -593 -1.022 430 42,0
Jahresgewinn / Jahresverlust 1.961 2.608 -647 -24,8

—————————
Es wird -,- ausgegeben, wenn die Veränderung 100% übersteigt oder -100% unterschreitet oder wenn kein rechnerischer Wert ermittelt werden kann.

* Betrag < 0,5 TEuro
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Die Zunahme der Umsatzerlöse um 4.193 TEuro auf 86.318 TEuro wurde hauptsächlich durch gestie-

gene Ge büh ren einnahmen in der Entwässerung und zum anderen durch ansteigende Erlöse im Rah-

men von Leistungen in den Be rei chen Faci lity-Manage ment und Straßen un ter hal tung er zielt. Die Um-

satz er lö se be tra fen im Ein zel nen:

2023 2022 Veränderung
TEuro TEuro TEuro

Entwässerung 18.824 17.208 1.616
Facility-Management 21.448 19.425 2.023
Entsorgung 17.353 17.840 -487
Straßenreinigung 6.371 6.329 42
Städtische Friedhöfe 8.049 8.242 -193
Grünwesen 7.018 6.389 629
Straßenunterhaltung 5.336 5.003 333
Allgemeiner Bereich 1.919 1.689 230
Umsatzerlöse 86.318 82.125 4.193

Da der Materialaufwand in einem höheren Maße als die Umsatzerlöse gestiegen ist, verringerte sich

das Roh er geb nis I im Vergleich zum Vorjahr (10.640 TEuro; Vorjahr: 11.144 TEuro). Nach Hinzurech-

nung der um 82 TEuro gestiegenen sons ti gen be triebli chen Erträge und der um 176 TEuro niedrigeren

Ver min de rung der Ge büh ren aus gleichs rück stellungen ver blei ben als Roh er geb nis II 10.266 TEuro.

Damit ste hen 597 TEuro bzw. 5,5 % weni ger zur De ckung der Be triebsauf wen dungen zur Verfü gung

als im Vor jahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 82 TEuro gestiegen. 

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.696 TEuro. Im We sent li chen han delt

es sich um Aufwendungen aus den Rahmendienstleistungsverträgen zwischen dem ESO Ei genbe trieb,

der ESO Stadtservice GmbH und der GBM Service GmbH sowie Aufwendun gen für den Abwas serab-

tran sport.

Der Personalaufwand erhöhte sich geringfügig um 3 TEuro bzw. 0,6 % auf 529 TEuro.
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 746 TEuro gestiegen. Zu Einzelheiten sie he An-

la ge 6 die ses Prüfungsberichts. 

In Summe sind die betriebsbedingten Aufwendungen um 807 TEuro höher als im Vorjahr. Größ te

Ver än de rungen finden sich hier bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (2.373 TEuro; Vorjahr

1.626 TEuro) und bei den Ab schrei bungen (4.648 TEuro; Vor jahr: 4.590 TEuro).

Das vergleichbare Betriebsergebnis verschlechtert sich um 1.404 TEuro auf 2.713 TEuro.

Das Finanzergebnis setzt sich aus 320 TEuro Zinserträgen (Vorjahr: 27 TEuro) abzüglich 479 TEuro

Zins auf wen dungen (Vorjahr: 513 TEuro) zusammen.

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresgewinn von 1.961 TEuro. 
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VI. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Nachstehend berichten wir in einem gesonderten Abschnitt des Prüfungsberichts über das Er geb nis

aus Er wei te run gen des Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich aus der Satzung des geprüften Unter-

neh mens er gaben oder darüberhinaus mit dem Auf trag geber verein bart wur den.

1. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be-

ach tet. Dement sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er for-

derli chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vorschriften und

den Be stim mungen der Satzung ge führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Nachweis der Fest stel-

lun gen zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnis sen) dar ge-

stellt. Über die se Fest stel lun gen hin aus hat un se re Prü fung kei ne Be son der hei ten er ge ben, die nach

un serer Auf fas sung für die Be ur tei lung der Ord nungsmä ßig keit der Ge schäfts füh rung von Be deu tung

sind.
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2. Feststellungen zur Einhaltung der Antikorruptions-Richtlinie (AKR)

Aufgrund des uns erteilten Auftrages haben wir auch geprüft, ob die Antikorruptions-Richtlinie der Stadt-

werke Offenbach Holding GmbH eingehalten wurde. 

Die AKR der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH galt im Berichtsjahr unmittelbar. Ergänzend gilt für

alle Auftragsvergaben das Ver ga beh andbuch der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH in der jeweils

gültigen Fassung. Darin sind de taillierte Regelungen für die Einho lung von Angeboten und die Auftrags-

vergabe getroffen.

Insbesondere finden sich in der AKR Regelungen für folgende Punkte:

- Definition korruptionsgefährdeter Bereiche,

- Indikatoren für Korruption,

- Risikoanalyse zum Ausbau allgemeiner Kontrollmechanismen,

- Einführung des Mehr-Augen-Prinzips und von Funktionstrennungen in den gefährdeten Bereichen,

- Vorplanung und Vergabeverfahren einschließlich der Vergabe von Wertgrenzen,

- Einrichtung eines Vergabeausschusses,

- Rechnungsprüfung,

- Annahme von Geschenken,

- Nebentätigkeiten,

- Arbeit des Antikorruptionsbeauftragten sowie

- Personalauswahl, Aus- und Fortbildung, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns in Stichproben von der Einhaltung der AKR überzeugt.

Schwerpunkte unserer Tätigkeit waren dabei im Berichtsjahr:

- Aufbauprüfung der Compliance-Organisation,

- Durchsicht der AKR-Berichte.

Insgesamt ist festzustellen, dass die AKR eingehalten wird und keine Hinweise auf Verfehlungen vor lie-

gen.
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3. Feststellungen zum Wirtschaftsplan

Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Rechnungsergebnisse des Jah res 2023 mit dem von der

Be triebsleitung nach § 15 EigBGes aufgestellten Wirtschaftsplan:

Ist 2023 Plan 2023 Abweichung
TEuro TEuro TEuro

Allgemeiner Bereich 0 0 0
Entsorgung 13 11 2
DSD 136 306 -170
Straßenreinigung -122 1 -123
Entwässerung 1.282 1.247 35
Städtische Friedhöfe -528 45 -573
Krematorium 1.180 1.300 -120
Grünwesen 1 0 1
Straßenunterhaltung 0 0 0
Facility Management 0 0 0

1.962 2.910 -948



29
  ES Treuberater  

VII. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 14.06.2024 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten

Jah res ab schluss des Eigenbetrieb Stadt Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main, zum

31.12.2023 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La ge be richt für das Geschäftsjahr 2023 den folgenden

uneingeschränk ten Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an die ser Stel le wie dergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, Offenbach am Main 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienst-

leistungen, Offenbach am Main – be stehend aus der Bi lanz zum 31.12.2023 und der Ge winn- und Ver-

lust rech nung für das Wirt schafts jahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 sowie dem An hang, ein schließ lich

der Dar stel lung der Bilan zie rungs- und Bewer tungs me thoden – geprüft. Darüber hinaus ha ben wir den

La gebe richt des Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienst leistun gen, Offen-

bach am Main für das Wirt schafts jahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor schriften des Ei-

genbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen und vermittelt unter Be ach tung der deutschen

Grund sät ze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der lan des rechtli chen Vorschriften ein den tat-

sächli chen Ver hältnissen entspre chendes Bild der Ver mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs

zum 31.12.2023 so wie seiner Er tragsla ge für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2023

und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtli chen Vor-

schriften zu treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentli chen Belangen steht

dieser Lagebe richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigen-
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betriebsgesetzes des Bundes lan des Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen

Ent wicklung zutref fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ord nungsmäßig keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim mung mit § 317

HGB und des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen unter Be ach tung der vom In sti tut der

Wirt schaftsprüfer (IDW) fest ge stell ten deutschen Grundsät ze ord nungs mä ßiger Ab schluss prü fung

durchge führt. Unsere Ver ant wortung nach diesen Vor schriften und Grund sätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah resab schlusses und des La geberichts“

unse res Bestäti gungsvermerks wei tergehend be schrie ben. Wir sind von dem Ei genbetrieb unab hän gig

in Übereinstim mung mit den deut schen han delsrechtli chen und be rufsrechtlichen Vor schriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufs pflichten in Über einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffas sung, dass die von uns erlangten Prü fungsnachweise ausrei chend und geeignet

sind, um als Grundlage für un sere Prüfungsur teile zum Jahresabschluss und zum Lagebe richt zu die-

nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jah resabschluss und

den La gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vor-

schriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen in allen we sentli chen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buch führung sowie der lan desrechtlichen Vor schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

spre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags lage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind

die ge setzlichen Vertreter verant wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den

deut schen Grund sätzen ord nungsmäßiger Buchführung als not wendig bestimmt haben, um die Aufstel-

lung eines Jah resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
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grund von do losen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver mö gensschä digun-

gen) oder Irr tümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort lich, die Fä-

higkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei len. Des Weiteren haben

sie die Verantwor tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzuge ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe richts, der ins ge-

samt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Ei gen-

betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,

den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen

und Risi ken der zukünftigen Entwick lung zu treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwort lich für die Vorkehrun gen und Maßnah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lage berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Ei-

genbetriebsgesetzes des Bun deslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende ge eignete

Nach wei se für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwa chung des Rech nungsle gungs prozesses des

Ei genbetriebs zur Aufstellung des Jah resab schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss als Gan-

zes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist,

und ob der Lagebe richt insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes

Bild von der Lage des Eigen betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss sowie mit den bei der Prü fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften
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des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künfti gen Ent wicklung zutref fend darstellt, sowie einen Be stätigungsvermerk zu erteilen, der un sere

Prü fungsurteile zum Jahresab schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei ne in Über-

einstim mung mit § 317 HGB und des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen un ter Beach-

tung der vom In sti tut der Wirt schafts prüfer (IDW) festgestellten deut schen Grund sät ze ord nungs mä ßi-

ger Ab schluss prü fung durch ge führte Prüfung eine wesent liche falsche Darstel lung stets auf deckt. Fal-

sche Darstel lungen können aus dolosen Hand lungen oder Irr tümern re sultieren und wer den als wesent-

lich an gesehen, wenn vernünftig er weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins gesamt die

auf der Grundlage die ses Jahres ab schlusses und La gebe richts getroffe nen wirt schaftli chen Entschei-

dun gen von Adressaten beeinflus sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Dar über hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah res ab schluss

und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla nen und führen Prü fungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er lan gen Prüfungsnachweise, die ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unse re Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass

aus dolo sen Handlungen resultie rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,

ist hö her als das Risiko, dass aus Irrtümern re sultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht

auf gedeckt wer den, da dolose Handlungen kollusives Zu sammenwirken, Fälschungen, beabsichtig-

te Unvollständig kei ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer kraftset zen interner Kontrollen

beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relev anten inter nen

Kon troll system und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor keh rungen und Maßnah-

men, um Prüfungs handlungen zu planen, die unter den gegebe nen Umständen angemessen sind,

je doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur teil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-

zuge ben,

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungs le-

gungs methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern dargestellten ge-
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schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver tretern an-

ge wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh menstätigkeit sowie, auf

der Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine we sentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Ge gebenheiten be steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ei-

genbetriebs zur Fortführung der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss

kommen, dass ei ne we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti gungsvermerk

auf die da zugehöri gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk sam zu ma chen

oder, falls diese Anga ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur teil zu modi fizieren. Wir

ziehen unsere Schlussfol gerungen auf der Grundlage der bis zum Da tum unseres Bestätigungsver-

merks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignis se oder Gegebenheiten können jedoch

dazu führen, dass der Eigenbe trieb seine Unter neh menstätigkeit nicht mehr fortfüh ren kann.

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein schließ lich der

An gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge schäfts vorfälle und Ereignisse

so dar stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buch führung sowie der lan desrechtli chen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

spre chendes Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt,

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset ze sentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs,

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunfts-

orientier ten An gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig neter Prüfungsnachwei-

se vollziehen wir dabei insb. die den zukunftsorientierten Anga ben von den gesetzlichen Vertretern

zugrun de geleg ten bedeutsamen Annahmen nach und be urteilen die sachgerechte Ableitung der

zukunfts orientierten Angaben aus die sen An nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-

kunftsorientierten An ga ben sowie zu den zugrunde lie genden Annahmen geben wir nicht ab. Es be-

steht ein erhebliches unver meidbares Risiko, dass künftige Er eignisse wesentlich von den zu-

kunftsorientier ten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitpla-

nung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich et waiger bedeutsamer

Mängel im internen Kon trollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und

den Grund sätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prü fungs-

be richts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der

be stätigten Fassung ab wei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for-

dert unse re er neute Stel lung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere

Prü fung hin gewie sen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Stuttgart, den 14.06.2024

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

Hartmann
Wirtschaftsprüfer



  ES Treuberater  

ANLAGEN
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Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbli-
che Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten 629.107,00 770.454,00

2. Geleistete Anzahlungen 362.145,65 112.497,02
991.252,65 882.951,02

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 5.954.547,36 6.345.110,36

2. Entwässerungsanlagen 66.980.229,51 70.658.394,91
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung 676.681,00 806.703,00
4. Anlagen im Bau 2.844.868,55 1.380.049,83

76.456.326,42 79.190.258,10

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren 28.201,99 23.601,93

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.965.215,29 1.415.411,34
2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach am

Main und deren Eigenbetriebe 0,00 394.403,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.065.722,55 118.775,67

3.030.937,84 1.928.590,84

III. Kassenbestand,  Guthaben bei Kreditinstituten 15.189.140,65 12.135.292,91

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.665,21 4.282,60

95.699.524,76 94.164.977,40
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Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 10.917.189,80 10.917.189,80
II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 18.066.545,98 16.017.939,03

III. Gewinn/Verlust
1. Gewinn des Vorjahres 2.608.127,62 3.652.145,74
2. Zuführung Rücklagen -2.098.127,62 -3.142.145,74
3. Gewinnabführung an die Stadt -510.000,00 -510.000,00
4. Jahresgewinn 1.961.271,50 2.608.127,62

1.961.271,50 2.608.127,62

30.945.007,28 29.543.256,45

B. Empfangene Ertragszuschüsse 4.967.945,00 4.939.739,00

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 760.232,05 904.288,28
2. Sonstige Rückstellungen 7.537.912,58 7.074.056,46

8.298.144,63 7.978.344,74

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.744.875,83 31.683.429,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 1.987.520,96 (Euro 2.042.119,20)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 172.900,00 28.900,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 172.900,00
(Euro 28.900,00)

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen 1.668.211,73 1.446.198,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Euro 1.668.211,73 (Euro 1.446.198,85)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Of-

fenbach am Main und anderen Eigenbetrie-
ben 542.212,03 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 542.212,03

(Euro 0,00)
5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.480.278,65 4.830.171,72

37.608.478,24 37.988.699,66
- davon aus Steuern Euro 10.172,55 (Euro 9.762,74)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 800.278,65

(Euro 150.171,72)

E. Rechnungsabgrenzungsposten 13.879.949,61 13.714.937,55

95.699.524,76 94.164.977,40
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Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main, Offenbach am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023)

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 86.318.016,07 82.124.788,58

2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebührenausgleichsrückstellungen 700.926,10- 525.306,34-

3. Sonstige betriebliche Erträge 326.135,11 243.886,54

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene

Waren 233.137,86 216.241,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 75.444.427,71 70.764.916,73

75.677.565,57 70.981.158,06

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 470.838,12 471.852,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un-

terstützung 57.916,47 53.953,21
528.754,59 525.805,86

- davon für Altersversorgung Euro 300,00 (Euro 300,00)

6. Abschreibungen auf Sachanlagen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und

Sachanlagen 4.648.168,82 4.590.148,17

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.372.558,86 1.626.123,63

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 320.465,77 26.855,20

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 479.129,90 513.019,91

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 592.886,85 1.022.486,48

11. Ergebnis nach Steuern 1.964.626,26 2.611.481,87

12. Sonstige Steuern 3.354,76 3.354,25

13. Jahresgewinn 1.961.271,50 2.608.127,62
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Rechtliche Grundlagen

A. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma und Sitz

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), Kommunale Dienstleistungen, Offenbach am Main

Rechtsform

Eigenbetrieb der Stadt Offenbach am Main

Betriebssatzung

Es gilt die Betriebssatzung in der 2. Änderungsfassung, in Kraft getreten am 24.07.2019.

Gegenstand des Eigenbetriebs

· Entsorgung von Abfällen sowie die Erfassung und Weiterleitung von Wertstoffen und die Reinigung

öf fentlicher Straßen und Wege in der Stadt Offenbach am Main.

· Sammlung und Weiterleitung von Abwässern einschließlich Unterhaltung und Betrieb des Kanalnet-

zes sowie der erforderlichen Nebenanlagen (Pumpstationen, Rückhaltebe cken usw.).

· Unterhaltung und der Betrieb der Friedhöfe der Stadt Offenbach am Main sowie die Mitwirkung bei

der Friedhofsent wicklungsplanung und beim Entwurf und Neubau von Friedhöfen. Dasselbe gilt

auch für das Krematorium.
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· Ferner werden von dem Eigenbetrieb folgende weitere Dienstleistungen für die Stadt Offenbach

durch geführt:

· Straßenunterhaltung,

· Markierung- und Beschilderung,

· Sinkkasten-Reinigung und Reparatur,

· Unterhaltung und Reparatur der Hebeanlagen,

· Unterhaltung der Gräben und Bachläufe,

· Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Brunnen, 

· Entwurf, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung von öffentlichen Grünflächen, Freianlagen

und deren Einrichtungen, 

· Sportstättenpflege. 

Der Eigenbetrieb ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Betriebsgegen stand

unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben anderer

Unternehmen be dienen.

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Dauer des Eigenbetriebs

Die Dauer des Eigenbetriebs ist unbestimmt.

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 10.917.189,80 Euro und ist voll eingezahlt.
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Organe

Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung, der Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung

und die Betriebs kom mis sion.

Geschäftsführung

Im Berichtsjahr war Herr Peter Walther Eigenbetriebsleiter des Eigenbetriebs. Sein Stellvertreter war

Herr Christian Loo se. 
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Betriebskommission

Die Betriebskommission überwacht die Betriebsleitung und bereitet die erforderlichen Beschlüsse der

Stadtverordnetenversammlung vor. Sie hat einer Maßnahme der Betriebsleitung zu widersprechen,

wenn sie das Recht verletzt oder das Wohl der Gemeinde oder des Eigenbetriebes gefährdet. Über die

stritti ge Angelegenheit entscheidet der Magistrat. Sie ist der Genehmigung von Geschäften aller Art im

Rah men des Wirtschaftsplanes, deren Wert 4 % des Stammkapitals übersteigt, befugt. Sie gibt eine

Stel lungnahme zum Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stel lenübersicht sowie Finanzplan

und legt diesen dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung vor. Weitere Auf-

gaben der Betriebskommision ergeben sich aus § 7 der Betriebssatzung. 

Magistrat

Der Magistrat trägt dafür Sorge, dass die Verwaltung und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes mit

den Pla nungen und Zielen der Gemeindeverwaltung im Einklang stehen. Weitere Befugnisse des Ma -

gis trats gegenüber dem Eigenbetrieb ergeben sich aus den §§ 8 ff des Eigenbetriebsgesetz.

B. Steuerliche Verhältnisse

Steuerpflicht

Aufgrund der größtenteils hoheitlichen Tätigkeit des Eigenbetriebs (Entsorgung, Straßenreinigung, Ent-

wässerung, städtische Friedhöfe, Grünwesen und Straßenunterhaltung) unterliegt er in diesen Berei-

chen keiner Steuerpflicht. Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuerpflichtig sind nur die vom Eigen-

be trieb ge führ ten Be trie be ge werb li cher Art (BgA DSD, BgA Krematorium und BgA Vermietung). 

Finanzamt

Finanzamt Offenbach am Main II

Steuer-Nr. 044 226 28067 (BgA DSD)

Steuer-Nr. 044 226 28092 (BgA Krematorium)

Steuer-Nr. 044 226 28113 (BgA Vermietung)
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Steuerliche Außenprüfung

Die Betriebsprüfung fand im Geschäftsjahr 2022 statt. Für das Jahr 2023 gab es keine Prüfung.

C. Wichtige Verträge

1. Rahmenvertrag zur Leistungserbringung mit der ESO Stadtservice GmbH, Offenbach am
Main

Die ESO Stadtservice GmbH hat zum 1. Januar 2013 die zum 1. Januar 2004 zwischen der ESO Of-

fenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH und dem Eigenbetrieb Stadt Offenbach getroffene Rahmen-

dienst leis tungs ver einba rung übernom men. 

Der Vertrag verlängert sich automatisch um 12 Monate, wenn er nicht sechs Monate vor Vertragsende

gekündigt wird. Zuletzt wurde der Vertrag zum 1. Januar 2018 um eine Nachtragsverein barung erwei-

tert, die zusätzliche Reinigungsleistungen im Gebührenbereich betreffen.

2. Dienstleistungsvertrag Kompetenzcenter zwischen der Stadtwerke Offenbach Holding
GmbH und dem Eigenbetrieb Stadt Offenbach kommunale Dienstleistungen

Der beschlossene Vertrag vom 19. März 2018, geändert am 01.11.2023 (6. Nachtrag zum Dienstleis-

tungsvertrag), be ginnt am 1. Ja nu ar 2018 und en det am 31. De zem ber 2018. Er ver län gert sich auto-

ma tisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Mona te vor Ver trags ende ge kün digt wird.

Ab 1. Januar 2018 werden zentrale Aufgaben der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH – als ge-

schäfts füh ren de Hol ding – im Rah men von Kompetenzcentern (KC) organisiert und wahrgenommen.

3. Rahmendienstleistungsvertrag zwischen der GBM Service GmbH und dem Eigenbetrieb
Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Rahmendienstleistungsvertrag mit der GBM Service GmbH Offenbach in der Fassung der Nachtrags-

und Klarstellungsverein ba rung vom 5. Januar 2016, ergänzt am 25.06.2020.
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4. Vertrag mit der ESO Stadtservice GmbH über die Papierkorbentleerung in der Stadt Of-
fenbach am Main

Der Eigenbetrieb hat am 14. Januar 2013 mit der ESO Stadtservice GmbH, Offenbach am Main, einen

Ver trag zur Papierkor bentleerung abgeschlossen.

Die ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach übernimmt als Auftragnehmerin die Papierkorbentleerung

im Auftrag der ESO Stadtservice GmbH als Auftraggeberin in der Stadt Offenbach am Main.

Der Vertrag tritt ab dem 1. Januar 2013 in Kraft und endet am 31. Dezember 2014. Er verlängert sich

automa tisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Vertragsende gekündigt wird.

5. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt am Main und dem Ei-
genbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Gemäß dem Vertrag vom 2. Juni 2004 übernimmt die Stadt Frankfurt am Main den Transport und die

Reinigung des Abwassers aus dem Einzugsbereich. Die Vereinbarung kann erstmals 20 Jahre nach

Vertragsschluss mit ei ner Kündigungsfrist von 5 Jahren schriftlich gekündigt werden.

6. Vertrag zwischen der Energieversorgung Offenbach AG und dem Eigenbetrieb Stadt
Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Vertrag zwischen dem Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) und dem

Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Der ZWO übernimmt gemäß dem Vertrag vom 26.09.2022 im Namen des ESO die Abwicklung der Jah-

resabrechnung für Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.01.2023

und die Mindestlaufzeit beträgt 10 Jahre.
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7. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Mühlheim und dem Eigenbetrieb
Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Durch den am 20. Mai 2015 geschlossenen Vertrag übernimmt der ESO Eigenbetrieb die Aufgabe der

Samm lung und des Transports von Rest- und Bioabfällen, die in der Stadt Mühlheim anfallen. Die Lauf-

zeit begann am 01.01.2015 und endet am 31.12.2020. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der

Stadt Mühlheim ist zum 30.06.2023 ausgelaufen.
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8. Vertrag zwischen der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH und dem Eigenbetrieb Stadt
Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleistungen

Der am 5. Mai 2015 geschlossene Vertrag ersetzt den bisherigen Vertrag vom 01.01.2005 und befasst

sich mit Geldanlage bei der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH sowie den Dienstleistungsvereinba-

rungen über das zen tra le Cash-Management mit der Stadtwerke Offenbach Hol ding GmbH. Die Lauf-

zeit verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 3 Mona te vor Ablauf der Laufzeit

ge kündigt wird. 
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Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbli-
che Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wer-
te sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer-
ten 629.107,00 770.454,00

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

2. Geleistete Anzahlungen 362.145,65 112.497,02

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

Summe immaterielle Vermögensgegenstände 991.252,65 882.951,02

II. Sachanlagen

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 5.954.547,36 6.345.110,36

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

2. Entwässerungsanlagen 66.980.229,51 70.658.394,91
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31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

3. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung 676.681,00 806.703,00

Zusammensetzung Euro Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung 582.342,00 640.122,00
Fahrzeuge 94.339,00 166.581,00

676.681,00 806.703,00

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

4. Anlagen im Bau 2.844.868,55 1.380.049,83

Zusammensetzung Euro Euro

Anlagen im Bau Entwässerung 1.539.180,21 651.769,25
Sonstige Anlagen im Bau 1.305.688,34 728.280,58

2.844.868,55 1.380.049,83

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Fertige Erzeugnisse und Waren 28.201,99 23.601,93

Es handelt sich zum großen Teil um Lagerbestände. 

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.965.215,29 1.415.411,34
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31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

2. Forderungen gegen die Stadt Offenbach
am Main und deren Eigenbetriebe 0,00 394.403,83

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.065.722,55 118.775,67

Zusammensetzung Euro Euro

Debitorische Kreditoren 926.562,98 118.775,67
Forderungen aus Steuern 139.159,57 0,00

1.065.722,55 118.775,67

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

III. Kassenbestand,  Guthaben bei Kreditinstituten 15.189.140,65 12.135.292,91

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.665,21 4.282,60

Es handelt sich um bereits im laufenden Jahr geleistete Zahlungen, die erst im Folgejahr aufwands wirk-

sam werden. 
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Passiva

A. Eigenkapital

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

I. Stammkapital 10.917.189,80 10.917.189,80

II. Rücklagen

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Allgemeine Rücklage 18.066.545,98 16.017.939,03

III. Gewinn/Verlust

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Gewinn des Vorjahres 2.608.127,62 3.652.145,74

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

2. Zuführung Rücklagen -2.098.127,62 -3.142.145,74

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

3. Gewinnabführung an die Stadt -510.000,00 -510.000,00

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

4. Jahresgewinn 1.961.271,50 2.608.127,62

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

B. Empfangene Ertragszuschüsse 4.967.945,00 4.939.739,00

Es handelt sich um Kanal- und Erschließungsbeiträge.
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C. Rückstellungen

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Steuerrückstellungen 760.232,05 904.288,28

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

2. Sonstige Rückstellungen 7.537.912,58 7.074.056,46

Zusammensetzung Euro Euro

Rückstellung für Gebührenausgleich Entsorgung 6.116.465,56 4.456.852,33
Rückstellung für Gebührenausgleich Entwässerung 860.147,39 1.776.168,71
Ausstehende Lieferantenrechnungen 56.763,41 254.422,86
Rückstellung für Jahresabschlusskosten 33.900,00 33.650,00
Personalrückstellungen 14.400,00 34.100,00
Rückstellung für Prozessrisiken 14.013,00 7.713,00
Rückstellung für Gebührenausgleich Straßenreinigung 0,00 42.665,81
Sonstige Rückstellungen 442.223,22 468.483,75

7.537.912,58 7.074.056,46

D. Verbindlichkeiten

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.744.875,83 31.683.429,09

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.987.520,96 2.042.119,20)

Es handelt sich Verbindlichkeiten aus Darlehen. 

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 172.900,00 28.900,00

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 172.900,00 28.900,00)

Es handelt sich um erhaltene Anzahlungen von der Stadt Offenbach. 
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31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

3. Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 1.668.211,73 1.446.198,85

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.668.211,73 1.446.198,85)

Die Verbindlichkeiten sind stichtagsbedingt gestiegen. 

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Offen-
bach am Main und anderen Eigenbetrieben 542.212,03 0,00

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 542.212,03 0,00)

31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.480.278,65 4.830.171,72

(davon aus Steuern: 10.172,55 9.762,74)

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 800.278,65 150.171,72)

Zusammensetzung Euro Euro

Darlehen gegenüber Versicherungen 4.680.000,00 4.680.000,00
Kreditorische Debitoren 731.972,49 81.942,48
Zins- und Darlehensabgrenzung Versicherungen 57.115,50 57.115,50
Verbindlichkeiten aus Steuern 10.172,55 9.762,74
Sonstige Verbindlichkeiten 1.018,11 1.351,00

5.480.278,65 4.830.171,72

Die Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen bestehen aus einem Schuldscheindarlehen ge-

gen über der Volkswohl bund Lebensversiche rung a. G. 

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer.
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31.12.2023 31.12.2022
Euro Euro

E. Rechnungsabgrenzungsposten 13.879.949,61 13.714.937,55

Aus den Gebührenbescheiden des Jahres 2023 wurden dem Abgrenzungsposten für Grab nut zungs-

rechte 1.015 TEuro zugeführt und 839 TEuro für bereits in Vorjahren eingezahlte Nut zungsgebüh ren

ent nom men.
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Gewinn- und Verlustrechnung

2023 2022
Euro Euro

1. Umsatzerlöse 86.318.016,07 82.124.788,58

Zusammensetzung TEuro TEuro

Entwässerung 18.824 17.208
Facility-Management 21.448 19.425
Entsorgung 17.353 17.840
Straßenreinigung 6.371 6.329
Städtische Friedhöfe 8.049 8.242
Grünwesen 7.018 6.389
Straßenunterhaltung 5.336 5.003
Allgemeiner Bereich 1.919 1.689

86.318 82.125

2023 2022
Euro Euro

2. Erhöhung (-) / Verminderung (+) von Gebühren-
ausgleichsrückstellungen -700.926,10 -525.306,34

2023 2022
Euro Euro

3. Sonstige betriebliche Erträge 326.135,11 243.886,54

Zusammensetzung Euro Euro

Periodenfremde Erträge 89.902,36 34.100,79
Erträge Pauschalwertberichtigung 85.020,00 40.640,00
Säumniszuschläge/Mahngebühren 71.814,85 65.937,67
Schadenersatzleistungen 51.436,33 34.864,58
Auflösung Rückstellungen 11.429,49 9.213,04
Inanspruchnahme von Rückstellungen 5.000,00 5.000,00
Zahlungseingänge für ausgebuchte Forderungen 4.280,03 43.357,67
Skontoerträge 3.132,22 1.065,43
Übrige ordentliche Erträge 2.193,76 1.139,13

Übertrag 324.209,04 235.318,31



Anlage 6/Seite 9

Zusammensetzung Euro Euro

Übertrag 324.209,04 235.318,31

Erträge Preisbremse 1.926,07 0,00
Mehrerlös Anlagenabgang 0,00 8.568,23

326.135,11 243.886,54
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4. Materialaufwand

2023 2022
Euro Euro

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 233.137,86 216.241,33

2023 2022
Euro Euro

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 75.444.427,71 70.764.916,73

In Summe ergibt sich ein Materialaufwand von 75.677.565,57 Euro. Im Vorjahr waren dies

70.981.158,06 Euro. 

Zusammensetzung TEuro TEuro

Facility Management 21.266 19.248
Entsorgung (hoheitlich) 14.876 14.548
Entwässerung 14.138 13.348
Straßenreinigung 6.485 6.284
Grünwesen 6.787 6.121
Straßenunterhaltung 5.272 4.950
Friedhöfe 2.304 1.995
Allgemeiner Bereich 766 776
Krematorium 3.412 3.327
Entsorgung (BgA DSD) 372 384

75.678 70.981

Die Materialaufwendungen sind insbesondere bei den Leistungen des Rahmendiestleistungsvertrages,

inklusive Zusatzleistungen (+ 3.920 TEuro), vor allem im Bereich Facility-Management gestiegen. Ge-

sunken sind hinge gen die Verwertungskosten (- 215 TEuro).
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5. Personalaufwand

2023 2022
Euro Euro

a) Löhne und Gehälter 470.838,12 471.852,65

2023 2022
Euro Euro

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 57.916,47 53.953,21

(davon für Altersversorgung: 300,00 300,00)

6. Abschreibungen auf Sachanlagen

2023 2022
Euro Euro

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.648.168,82 4.590.148,17



Anlage 6/Seite 12

2023 2022
Euro Euro

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.372.558,86 1.626.123,63

Zusammensetzung Euro Euro

Sonstige Leistungen Stadtwerke Offenbach Holding GmbH 233.850,37 237.137,86
Straßenreinigungsgebühren 219.522,03 233.931,27
Managementberatung 189.485,50 1.392,30
Verwaltungskosten 182.841,97 242.030,98
Mieten und Pachten 166.177,52 161.442,32
Gebäudereinigung 146.425,96 126.534,67
Spenden 98.793,92 59.070,42
Abschreibung Forderungen 97.697,33 91.993,84
Einzel-/Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 91.525,00 108.920,00
Aufwand Schadensfälle 61.662,09 21.812,83
Rechts- und Beratungskosten 59.110,57 21.751,07
Gebäudeversicherung 57.619,57 34.594,95
Periodenfremde Aufwendungen 55.680,55 19.253,22
Werbe- und Insertionskosten 48.908,51 70.892,63
Kanalbenutzungsgebühren 37.914,53 35.523,00
Kosten Jahresabschluss und Buchführung 33.900,00 33.753,34
Gebühren 21.083,36 36.691,13
Müllabfuhrgebühren 14.852,94 11.565,36
Postkosten 13.249,90 12.319,32
Kosten des Geldverkehrs 7.050,87 4.278,10
Sonstige Versicherungen 326,58 136,66
Büromaterial 225,02 0,00
Sonstige Aufwendungen 534.654,77 61.098,36

2.372.558,86 1.626.123,63

2023 2022
Euro Euro

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 320.465,77 26.855,20

2023 2022
Euro Euro

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 479.129,90 513.019,91
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2023 2022
Euro Euro

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 592.886,85 1.022.486,48

Zusammensetzung Euro Euro

Gewerbesteuer 292.397,60 517.515,20
Körperschaftsteuer 284.823,93 480.143,14
Solidaritätszuschlag 15.665,32 24.828,14

592.886,85 1.022.486,48

2023 2022
Euro Euro

11. Ergebnis nach Steuern 1.964.626,26 2.611.481,87

2023 2022
Euro Euro

12. Sonstige Steuern 3.354,76 3.354,25

Zusammensetzung Euro Euro

Sonstige Steuern 3.140,16 2.426,63
Grundsteuer 214,60 214,60
Kraftfahrzeugsteuer 0,00 713,02

3.354,76 3.354,25

2023 2022
Euro Euro

13. Jahresgewinn 1.961.271,50 2.608.127,62
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Nachweis der Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

(Prüfung gemäß § 53 Abs.1 HGrG)

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individuali-
sierte Offenlegung der Organbezüge

1.1 Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungs plan für die
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es dar über hinaus schriftliche
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisa tion für die Geschäfts- sowie ggf. für
die Konzernleitung (Geschäftsanwei sung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-
sen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für die Betriebskommission gilt die Kommissionsordnung in der Fassung vom 07. Ju ni 2017. Für

die Stadtver ordnetenversammlung sowie für den Magistrat der Stadt Of fenbach am Main gelten

die jeweiligen Geschäfts ordnungen.

Eine Geschäftsordnung und ein Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung wa ren im Be-

richtsjahr ent behrlich, da die Aufgaben des Betriebsleiters und des stell vertretenden Betriebslei-

ters aufgrund langjähriger Übung klar getrennt sind. Der Ei genbetrieb bildet zu sammen mit der

ESO Stadtservice GmbH und der ESO Servicegesellschaft mbH und der ESO Offenbacher

Dienstleistungsgesellschaft mbH ei nen Ge mein schafts be trieb, der auch über ei ne gemeinschaftli-

che Or gani sa tion ver fügt. Der Ei gen betriebs leiter ist auch Ge schäfts führer der genannten Ge sell-

schaf ten. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 der Be triebs satzung des Eigen betrie bes Stadt Of fenbach am

Main (ESO), Kom munale Dienst leis tun gen, be steht die Be triebslei tung aus dem Be triebsleiter

und ge gebenen falls einem Stellvertreter.



Anlage 7/Seite 2

Am 11.02.2011 wurde durch Stadtverordnetenversammlung eine Richtlinie guter Unterneh mens-

führung verabschiedet, mit der Verantwortung, Transparenz und Kontrolle der kommunalen Be-

teiligungsgesellschaften der Stadt Offenbach am Main geregelt wurden. 

Schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Ge schäftslei tung gibt

es nicht. Aus reichende Regelungen finden sich in der Betriebs satzung und im Ei genbetriebsge-

setz.

Die bestehenden Regelungen und tatsächlichen Abläufe entsprechen nach unse ren Fest stellun-

gen den Be dürfnissen des Eigenbetriebes.

1.2 Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
 Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Sitzungen der Betriebskommission stattgefunden.

Über den Verlauf der Sitzungen wurden ordnungsgemäße Protokolle erstellt. Die Pro to kolle lie-

gen uns vor.
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1.3 In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 
 AktG a.F. sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Betriebsleiter, Herr Walther, war im Berichtsjahr Mitglied in folgenden Aufsichtsräten und an-

deren Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig:

Geschäftsführer

Stadtwerke Offenbach Holding GmbH

ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH

ESO Servicegesellschaft mbH Offenbach

ESO Stadtservice GmbH

OPG Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft mbH

INNO Innovationscampus GmbH & Co. KG

Mainviertel Offenbach GmbH & Co. KG

Eigenbetriebsleiter

Eigenbetrieb Stadt Offenbach am Main (ESO), kommunale Dienstleistungen

Aufsichtsratsmitglied

RMA Rhein-Main Abfall GmbH

GBO Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Offenbach 

Offenbacher Verkehrs-Betriebe GmbH

Main Mobil Offenbach GmbH

NiO Nahverkehr in Offenbach GmbH

GBM Service GmbH
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Beiratsmitglied

EVO – Energieversorgung Offenbach AG

1.4 Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indivi-
dualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum,
erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus-
gewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütungen der Betriebsleitung werden im Anhang des Eigenbetriebes zu tref fend ausge-

wiesen. Sie enthalten auch Vergütungsbestandteile für Tätigkei ten in anderen Ge sellschaften der

Stadt Offenbach und wurden verursachungs gerecht an diese weiter bela stet.

Die Mitglieder der Betriebskommission erhalten keine Vergütung.
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

2.1 Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug nisse
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Aufgaben der Betriebszweige des Eigenbetriebes werden, da der Eigenbetrieb nur über vier

Mitarbeiter/-innen verfügt, im Wesentlichen von der ESO Stadtservice GmbH (ESO SV) und der

ESO Service GmbH (ESO S), deren Mitarbeiter organisationsseitig in die ESO Stadtservice

GmbH integriert sind, sowie von der GBM Service GmbH (GBM S), soweit es den Betriebszweig

Facility Management betrifft, durchgeführt.

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse sind im Organi-

sationshandbuch des ESO Gemeinschaftsbetriebes und im Unternehmenshandbuch der GBM

Service GmbH geregelt. Das gemeinsame Organisationshandbuch enthält neben dem Manage-

ment-Handbuch und den Konzernrichtlinien Regelungen zur Aufbauorganisation, zur Geschäfts-

verteilung und zu den Befugnissen sowie Dienst-, Verfahrens- und Arbeitsanweisungen. Auch im

Unternehmenshandbuch der GBM S sind entsprechende Regelungen getroffen worden.

Darüber hinaus ergeben sich Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse aus dem Eigenbetriebs-

gesetz sowie aus der Betriebssatzung.

Die Aufbau- und Ablauforganisation ist Gegenstand regelmäßiger Überprüfung; die Handbücher

werden regelmäßig aktualisiert. Die getroffenen Regelungen entsprechen nach unserer Auffas-

sung insgesamt den Bedürfnissen des Unternehmens.
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2.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Es gab keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass nicht danach verfahren wird. 

2.3 Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku men-
tiert?

Die Antikorruptionsrichtlinie (AKR) der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH gilt für die Kon zern-

ge sell schaf ten und für den Eigenbetrieb als mitwirkendes Unternehmen unmit telbar. Des Weite-

ren hat die Stadt Of fenbach am Main durch Beschluss fassung der Stadtverordneten ver samm lung

am 24. Fe bruar 2011 einen Pu blic Corporate Governance Kodex einge führt, der im März 2011 in

Kraft trat. Die ser Kodex wird als Maßstab guter Unter nehmensführung und Kontrol le in öffentli-

chen Un terneh men ver standen.

Die AKR wurde vom ESO gemäß der Richtlinie konkretisiert.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages wird als Teil der Prüfung des Jah resab schlusses durch

uns die Einhaltung der Antikorruptionsrichtlinie ge prüft. Über die ge troffenen Vor keh rungen und

deren Dokumentation sowie über unsere Prüfungs handlungen und -ergebnisse berichten wir in

Ab schnitt 6. des Prüfberichtes; auf die se Ausführungen wird zur weiteren Er läuterung verwiesen.

2.4 Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten werden?

Das Vergabewesen ist in der Vergabebefugnis des Organisationshandbuches für den Gem ein-

schaftsbetrieb geregelt. Durch die ausdrückliche Einbeziehung weiterer Dienstan weisun gen, ins-

besondere den Bestimmungen zur Konkretisie rung der Anti korruptions richtlinie und dem Verga-

behandbuch der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH, ist si chergestellt, dass ein einheitlicher

und nach ein heit li chen Kri te rien nach prüf barer Verfahrensablauf ein ge halten wird.
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Für investive Baumaßnahmen sowie für die Lieferungen und Leistungen im Sin ne der VOL/A sind

im überarbeiteten Vergabehandbuch der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH die Anwen dungs-

vor aus set zun gen der VOB und VOL sowie die bei den Beschaffungsvorgängen zu be achten den

Ab läu fe dar ge stellt. Die Wert gren zen für die formel len Vergabeverfahren sind eindeu tig fest ge-

legt. Die se Wert gren zen gelten für alle Unternehmen des SOH-Konzerns; Aus nahmen und Ein-

schrän kungen sind für den Eigenbetrieb Stadt Offenbach (ESO), Kommunale Dienstleis tun gen,

gere gelt.

Kreditaufnahmen sind in den zu genehmigenden Wirtschaftsplan einzustellen.

Insgesamt sind nach unserer Einschätzung die vorliegenden Richtlinien zur Durch füh rung we-

sentlicher Entscheidungsprozesse geeignet. Es haben sich keine An halts punkte erge ben, dass

die Richtlinien nicht eingehalten werden. Zu den Ergeb nissen der Prüfung der Einhaltung der

AKR verweisen wir auf den Ab schnitt VI. des Prüfberichtes.

2.5 Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver wal-
tung, EDV)?

Eine Aufstellung der abgeschlossenen Verträge liegt in Form einer Da tenbank vor. Die Verträge

sind grundsätzlich im Sekretariat der Betriebs leitung abgelegt. Die wichtig sten Verträge sind als

PDF-Datei für alle Ent scheidungsträger jederzeit im DV-System einsehbar.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

3.1 Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort schrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den
Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen ist entsprechend den Bedürfnissen des Betriebes ausge stal tet. Ent spre-

chend dem § 4 und den §§ 15 bis 18 EigBGes Hessen erstellt die Betriebs leitung ei nen Wirt-

schaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermö gen splan und Stellenübersicht. Darüber hinaus

wird ein fünfjähriger Finanzplan er stellt, der dem Wirtschaftsplan als Anla ge beigefügt wird
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(§ 19 EigBGes). Ent sprechend den Ansät zen des Finanzplanes wird jähr lich ein Investitionsplan,

getrennt nach Sparten, so wie ein mehrjähriges Investitionspro gramm erstellt. Er gänzt wird die

Planung um das Risikomanagement.

Für den Betriebszweig Entwässerung gibt es einen Generalentwässerungsplan mit einem ent-

sprechenden Sanierungskonzept für die städtische Kanalisation. Sachlich zusammen hängende

Baumaßnahmen werden in den zugrunde liegen den langfristi gen Konzepten und in den mehr-

jährigen Investitionsprogrammen gemeinsam dar gestellt und durch Be zeichnungen zugeordnet,

sodass der Zu sammenhang erkenn bar ist. Die Pläne werden jährlich fortgeschrieben und im Zu-

ge der Erstellung der Jahresplanung gegebenenfalls ak tualisiert. Maßnah men, die nach den Pla-

nungen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr realisiert werden, werden in Höhe der vor-

aussichtlichen Ausgaben des Planjah res in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Insgesamt entspricht das Planungswesen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

3.2 Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen des Controllings werden monatliche Soll-/lst-Vergleiche durchge führt. Hierbei werden

die Planab weichungen auf ihre betrieblichen und au ßerbetrieblichen Ursa chen untersucht. Ab-

wei chungen des Investitionsplans werden im Zuge der Erstellung der Quartalsberichte und des

Jah resab schlusses unter sucht.

Die Konzernrichtlinien der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH sehen vor, dass die genehmig-

ten Wirt schaft splä ne un ter jäh rig mit den tatsächlichen Verhältnissen abzugleichen sind und diese

Ab stim mung vier tel jähr lich an die Konzerngeschäftsfüh rung zu senden ist. Hierbei werden die

Plan abwei chungen auf ih re betrieblichen und außerbetrieblichen Ursachen un tersucht. Durch

Hoch rech nung auf ein Jahresergebnis sollen zudem frühzeitig In formationen zur Über schreitung

der An sät ze und zu gegebenenfalls erforderlichen Nach tragswirtschaftsplä nen bereitgestellt wer-

den.
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3.3 Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Nach unserer Einschätzung entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kos ten rech nung

der Größe und den Anforderungen des Eigenbetriebes und ist in seiner Ausge staltung als Instru-

ment zur wirtschaftlichen Führung des Eigenbetriebes ge eignet.

Der Eigenbetrieb verfügt über eine gut ausgebaute Kostenarten- und Kostenstellen rech nung. Aus

der Kostenrechnung wird der Betriebsabrechnungsbogen generiert, mit dem die Ergeb nisse der

Betriebs zweige ausgewertet werden. Ferner liefert die Kostenrechnung die Daten für die steuerli-

chen Abschlüs se der Betriebe gewerbli cher Art und für die Gebührenkalkulationen.

3.4 Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liqui ditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle obliegt auf Basis einer Beauftragung der Buchhaltung der Stadt-

werke Offenbach Holding GmbH. Ein weitergehendes Li qui di täts ma na ge ment sowie die Kredit ge-

schäf te er fol gen in Zu sam menar beit mit der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH und in Ab stim-

mung mit der Käm me rei der Stadt Of fen bach am Main. Die bestehenden Darlehen wer den hin-

sichtlich der Zah lungs ter mine des Ka pi tal dienstes und Umschuldungs- oder Ablöse ter mine nach

Ablauf der Zins bin dungsfrist über wacht.

Insgesamt ist das Finanzmanagement nach unserer Auffassung funktionsfähig und ge währleis-

tet die genann ten Aufgaben.

3.5 Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Das zentrale Cash-Management ist bei der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH angesie delt. In

Umset zung der Konzernrichtlinien ist seit dem 01. Januar 2005 eine Dienstleistungsver einba rung

über ein zen tra les Cash-Management in Kraft getreten. Durch Vereinbarung mit der Städti schen

Spar kasse Offen bach am Main besteht eine gemeinsame Kredit linie, die von den Konzern ge sell-
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schaften und dem Eigen betrieb zum vereinbar ten Zinssatz in An spruch genommen werden kann.

Gutha ben auf den Ge schäfts konten werden monat lich verzinst und dem Ge schäftskonto gutge-

schrie ben. Soll ten län gerfristige Guthaben bestände anfallen, werden diese vom zentralen

Cash-Mana gement der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH angelegt.

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte er ge ben, dass die

hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten wurden.

3.6 Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah
und effektiv eingezogen werden?

Die Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren erfolgt im Namen und auf Rech nung des Eigenbe-

triebes durch Mitarbeiter/-innen der Energieversorgung Offenbach AG, die diese Aufga ben ent-

spre chend der Ent wäs se rungssat zung bzw. Weisungen der Be triebsleitung z. B. bei Zustim mung

zu Nie der schlagun gen etc. wahrnehmen. Die Gebühreneingänge erfolgen durch die Gebühren-

schuldner auf ein Konto des Eigenbetriebs.

Erschließungsbeiträge werden vereinbarungsgemäß von der Stadt Offenbach er hoben und halb-

jährlich abgerechnet.

Die übrigen hoheitlichen Gebühren (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhof) sowie die

Leistun gen des Krematoriums werden vom Eigenbetrieb di rekt erhoben. Hierfür werden der dem

Ei gen be trieb zugewiesene städtische Beamte so wie Mitarbeiter der ESO Stadtservice GmbH ein-

ge setzt, die diese Aufgaben entspre chend den Satzungen bzw. Weisungen der Betriebslei tung

wahrneh men.

Die Gebühren für die Straßenreinigung und die Abfallbeseitigung werden über wiegend vier tel-

jährlich erhoben. Der Gebührenschuldner hat auch die Möglich keit, zum 01. Juli ei nes Ab rech-

nungsjahres eine Jahreszahlung zu leisten.
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Für die gemäß den Rahmendienstleistungsverträgen mit der Stadt abzurechnen den Leis tun gen

der GBM Service GmbH und der ESO Stadtservice GmbH ist ein jährliches Budget ver einbart,

auf das vierteljährliche Abschlagszahlungen gelei stet werden.

Die vollständige und zeitnahe Abrechnung der Zusatzaufträge mit der Stadt so wie der sonsti gen

Leistungen gegenüber Konzerngesellschaften und Dritten obliegt den techni schen Fach abtei-

lun gen bei der ESO Stadtservice GmbH ge meinsam mit der Fak tur ie rung und dem Con trol ling.

Der zeitnahe und effektive Einzug sowie das Mahnwesen ausstehender Forde rungen aus Ge-

bühren und Entgelten für erbrachte Leistungen wird im operati ven Handling durch Mitarbei-

ter/-innen der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH bzw. der ZWO in Abstim mung mit der Be-

triebs lei tung durch ge führt.

Soweit notwendig, wird auch die Vollstreckungsstelle der Stadt Offenbach mit entspre chen den

Vollstreckungsmaßnahmen beauftragt.

3.7 Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Für den Gemeinschaftsbetrieb ist ein Controlling eingerichtet. Es umfasst alle wesentli chen Un-

ternehmensbereiche. In seiner Ausgestaltung entspricht es den Anforderungen des Gem ein-

schaftsbetriebes.

3.8 Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über wachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht?

Der Eigenbetrieb hält keine derartigen Beteiligungen.
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

4.1 Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt
werden können?

Die "Richtlinien zum Risikomanagement im Stadtkonzern Offenbach am Main" der Stadtwerke

Offenbach Holding GmbH sind auch für den Eigenbetrieb als "mitwirkendes Unternehmen" bin-

dend. Mit dem hie rin fest ge legten Risikomanage mentsystem werden die Prozesse und Maß nah-

men zur früh zei ti gen Er ken nung und Bewertung be standsgefährdender Risiken ausrei chend

struktur iert, einheit lich do ku mentiert sowie die Verantwortlich keiten be stimmt.

Eine regelmäßige Einschätzung, verbunden mit Quartalsberichten an die Aufsichts gre mien so-

wie das Beteiligungscontrolling der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH und der Stadt Offen-

bach, wird vor genommen. Auf der Grundlage von ein heitlichen Form blät tern werden die für den

Eigenbetrieb in Frage kommenden we sentlichen Risiken erfasst und deren Eintrittswahrschein-

lichkeit und mögliche Scha denshöhe bewertet.

4.2 Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die bisherige Risikomanagementrichtlinie aus 2012 wurde überarbeitet und am 10.02.2020 in

Kraft gesetzt. 

4.3 Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine ausreichende Dokumentation ist durch die vorliegenden Richtlinien zum Risikomanagement

gegeben.



Anlage 7/Seite 13

4.4 Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-
tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge stimmt
und angepasst?

Soweit Änderungen der betrieblichen Abläufe und Funktionen sowie des aktuel len Ge schäftsum-

feldes eintreten, die Einfluss auf das Frühwarnsystem haben, werden diese von der Betriebslei-

tung beachtet. Durch die Benennung der ver antwortlichen Berichts pflichti gen und Risiko verant-

wortlichen sowie durch das festgelegte Über wachungs- und Kontroll verfahren ist die konti nuierli-

che, sy stematische Abstim mung und Anpas sung nach unserer Auffassung in der Unterneh mens-

praxis gewährleistet.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getätigt

werden und auch in Zukunft nicht geplant sind, daher entfällt die Beantwortung dieses Fragen-

kreises.
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Fragenkreis 6: Interne Revision

6.1 Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine Interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Die Aufgaben der internen Revision

werden von der Innenrevision der Konzernmutter Stadtwerke Offenbach Holding GmbH wahr ge-

nom men. Im April 2010 wur de die Funktion eines IKS-Beauftragten für den Konzern geschaf fen,

der als Netz zwi schen den vor handenen Bausteinen sowie als ergänzende Revision dient. We-

sentli che Auf ga ben des CMS/IKS-Beauftragten sind:

· Strukturierung und Etablierung des internen Kontrollsystems (IKS) als zentrale Dienstlei stung

der Muttergesellschaft, verbunden mit dem Unterstützungs-/Beratungsangebot an die Toch-

tergesell schaften

· Unterstützung und Beratung der Beauftragten in den Konzernunternehmen, z.B. zum The ma

AKR oder Datenschutz

· Sicherstellung der stichprobenartigen Überprüfung der Einhaltung der in den Stadtwerke Of-

fenbach Holding GmbH-Dienstanweisungen und Konzernrichtlinien definierten Schritte und

Auf ga ben bzw. Fest stellung von Änderungsbedarf in den Dienstanweisungen und Kon zern-

richtli nien

· regelmäßige Information des Stadtwerke Offenbach Holding GmbH-Geschäftsführers so wie

ggf. die Prä sen ta tion der IKS-Tä tigkeiten und Maßnahmen in den Gremien.

Im Jahr 2016 hat die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH ein Compliance-Management-Sys-

tem (CMS) für die ge samte Un ter neh mens gruppe eingeführt.
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Das Compliance-Management-System ist bei der Stadtwerke Offenbach Holding GmbH als ge-

mein sa me Auf ga be bei der Stabs stel le "Internes Kontrollsystem (IKS)/Revision" sowie der Leit-

erin des Be rei ches "Recht und Or gani sa tion" angesiedelt. Die zweckmäßige Konzentration und

Bündelung dieser Aufgabe bewirkt eine effiziente Koordination von Kontrollinstanzen sowie Aus-

schöpfung der Synergie und der Verhinderung gegenläufiger Aktivitäten.

In 2016 wurde die Einführung des CMS und das CMS-Handbuch über verschiedene Informa-

tionsveranstaltungen, E-Mail-Verteiler und Umlauflisten in der Unternehmensgruppe bekannt ge-

macht.

Der seit April 2010 für das interne Kontrollsystem (IKS) und Revision sowie Compliance tätige

Beauftragte hat zum Ende Juni 2021 seine Arbeiten an seinen Nachfolger übergeben. Aufgrund

der vielfältigen Aufgaben der Revision wurde die Abteilung im Laufe der Jahre um zwei weitere

Mitarbeiter ergänzt.

6.2 Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

IKS-Beauftragter des Stadtwerke Offenbach Holding GmbH-Konzerns ist Herr Christoph Rupp.

Um eventuellen Interessenkonflikten vorzubeugen, werden Prüfungstätigkeiten des IKS-Beauf-

tragten in Abstimmung mit dem Revisionsamt der Stadt Offenbach und dem Beteiligungsmana-

gement der Stadt vorgenommen. Darüber hinaus hat das städtische Revisionsamt jederzeit die

Möglichkeit, Zugriff auf alle Unterlagen des Eigenbetriebes zwecks eigener Revisionshandlungen

zu erhalten.
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6.3 Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare
Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie gen
hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Zu den gesellschaftsübergreifenden Prüfungsschwerpunkten der Revision gehörten im Berichts-

jahr:  

· die Prüfung der Einhaltung des Public Corporate Governance Kodex der Stadt

· die Prüfung der Dokumentation von Sitzungen der Betriebskommission

· Jahresbericht an Beteiligungsdezernent wegen Anwesenheit AR-Mitglieder nach PCGK;

· Projektspezifische und allgemeine Beratungsleistungen

Außerdem wurden in einzelnen Gesellschaften verschiedene Ordnungsmäßigkeitsprüfun gen vor-

genommen.

Die Korruptionsbekämpfung ist Tätigkeitsschwerpunkt des Antikorruptionsrichtlinie (AKR)-Beauf-

trag ten der einzelnen Konzernunternehmen. 

Der CMS/IKS Beauftragte berät und un terstützt hier soweit notwendig. 

6.4 Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?

Die Prüfungsschwerpunkte der Revision sind im Rahmen eines mehrjährigen Prüfungsplans fest-

gelegt. Die ser wird der Betriebskommission der Gesellschaft jährlich aktualisiert vorgelegt und

wur de im Rah men eines Ab stimmungsgespräch vom 26.02.2020 mit dem Wirtschaftsprüfer ab 
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ge stimmt. In ei ner Anfang 2022 erfolgten weiteren schriftlichen Abstimmung mit dem Wirtschafts-

prüfer wur den von diesem für die Jahre 2022 und 2023 keine darüber hinaus gehenden Prü-

fungs schwer punkte ge wünscht.

6.5 Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufge deckt und um 
 welche handelt es sich?

Es wurden auskunftsgemäß und nach den uns vorliegenden Unterlagen keine bemerkenswerten

Män gel auf ge deckt.

6.6 Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen
Re vision/Kon zern revision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzern revis-
ion die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Die Feststellungen und Empfehlungen werden mit den jeweiligen Verantwortlichen abgestimmt.

Es besteht in den bisherigen Fällen Konsens, dass diesen gefolgt werden soll. Die Kontrolle hin-

sichtlich einer Umsetzung erfolgt i. d. R. im Rahmen der nächsten Prüfung im jeweiligen Unter-

neh men.
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III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung
 Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 
 Überwa chungsorgans

7.1 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt
worden ist?

Der Katalog der zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ist in der Be triebs-

satzung und im Eigenbetriebsgesetz niedergelegt. Im Rahmen unserer Prüfung und ausweis lich

der Vorlagen für die Sitzungen der Betriebskommission und deren Protokollie rung haben sich

kei ne Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die vor herige Zustimmung des Überwachungs organs

zu zustimmungspflichtigen Rechtsge schäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

7.2 Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über wa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es wurden solche Kredite vom Eigenbetrieb nicht gewährt.

7.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wor-
den sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung konnten wir keine derartigen Vorgehensweisen feststellen.



Anlage 7/Seite 19

7.4 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass

Geschäfte und Maßnahmen nicht in Einklang mit Gesetz, Betriebssatzung, Public Corporate Go-

vernance Kodex gemäß Beschlussfas sung der Stadt ver ord neten versammlung vom 24. Februar

2011 und Geschäftsanweisungen so wie bin denden Be schlüssen des Überwachungsorgans ste-

hen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

8.1 Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im mate riel-
le Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung ist angemessen und erfolgt langfristig auf der Grundlage mehr jähri ger In vestitions-

program me, die mit der Stadt Offenbach am Main sowie mit dem Genera lentwässerungsplan ab-

gestimmt werden. Die Verfahrensan weisung "Wirtschaftsplan" bestimmt im Einzelnen den zeitli-

chen Ablauf und die Verfah rensbeteiligten. Zusammen mit der Einstellung in den Investitionsplan

wird die Finanzierbarkeit geprüft und in den Vermögens- bzw. Finanz plan eingestellt. Vor al lem

die Ersatz- und Erweiterungsinves titionen der ho heitlichen Bereiche des Eigenbetriebes orien tie-

ren sich an dem Ziel der Si cherstellung kommuna ler Aufgaben, sodass Risikoaspekte inso weit

nach rangige Bedeutung haben. Die Rentabili tät/Wirtschaftlichkeit ist durch die Er hebung kosten-

de ckender Entgelte, die sowohl die Unterhaltung als auch die Kapitalkosten für die In ves titionen

ab decken im Grundsatz sichergestellt.

Regelungen zur Investitionsplanung finden sich im Eigenbetriebsgesetz und in den Konzern-

richtlinien. Nach den Konzernrichtlinien ist bei allen Investitio nen eine abge stimmte Planung zu-

grunde zu legen, die insbesondere Rent abilität, Finanzierbarkeit sowie etwaige Risiken berück-

sichtigt. Im Investi tionsantrags- und Genehmigungsver fahren nach der Einstellung des Investiti-
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onsvorhabens in den Wirtschaftsplan werden gegebenenfalls die Planungs grundlagen überar-

beitet und substantiiert.

8.2 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Unterla gen/Erhebungen zur Preis-

er mittlung bei der Durchführung von Investitio nen nicht ausreichend waren.

8.3 Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung sowie Budgetierung der Investitionen und die Einhaltung der Planansät ze wer-

den von der jeweils zuständigen Fachabteilung laufend über wacht. Bei außerplan mäßigen Ver-

än derungen und Planüberschreitungen wird dies mit der Abteilung Controlling und ggf. mit der

Be triebsleitung abgestimmt. Die Konzernrichtlinien enthalten Regelungen zur Finanzie rung und

zum lnvesti tionscontrolling.

8.4 Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Überschreitungen des veranschlagten Investitionsvolumens haben sich nicht ergeben.

8.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Berichtsjahr wurden keine derartigen Leasing- oder vergleichbaren Verträge aufgrund aus ge-

schöpfter Kreditlinien abgeschlossen. 
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

9.1 Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Solche Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße haben sich nicht ergeben. Zum Vergabe wesen

ver weisen wir ergänzend auf die Erläuterungen zu Frage 2.4.

9.2 Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Die Vergabe und die dabei einzuhaltenden Regeln sind im Einzelnen im Verga beh andbuch und

im Or ganisationshandbuch niedergelegt. Die Anwendung for meller Ver gabeverfahren ist an Wert-

grenzen ge bunden.

Für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen gelten die Konzernrichtlinien zum Fi nanz ma nagement

und deren Umsetzung in der Vereinbarung über ein zentrales Cash-Mana gement. Kreditaufnah-

men werden stets in Abstimmung mit der Käm merei der Stadt Offenbach vorgenommen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

10.1 Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Betriebskommission als Überwachungsorgan wird regelmäßig durch die Quar tals be richte der

Betriebsleitung unterrichtet.

Im Rahmen der Sitzungen der Betriebskommission erstattet die Betriebs führung dar über hinaus

regelmäßig Bericht über die Lage des Eigenbe triebes und seine Ent wicklung.



Anlage 7/Seite 22

10.2 Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Die Berichte vermitteln ausweislich der Sitzungsprotokolle und Vorlagen einen zu tref fen den Ein-

blick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes zum jeweiligen Berichtszeitraum.

10.3 Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesent liche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Betriebskommission wurde in den Sitzungen über die wesentlichen Vorgänge nach unseren

Fest stellun gen an gemessen und zeitnah unterrichtet.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ord-

nungs gemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle oder erkennbare Fehldispositionen und wesentli-

che Un terlassungen festgestellt.

10.4 Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/ Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 Aktiengesetz (AktG))?

Die Betriebskommission nutzt die Möglichkeit, derartige Wünsche auf den Sitzungen mündlich

un ter dem Ta ges ord nungspunkt "Verschiedenes" zu äußern. Die Betriebsleitung nimmt dann da-

zu in der Re gel mündlich Stellung.

10.5 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Bericht-

erstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.
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10.6 Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Für die Eigenbetriebsleitung besteht eine Mitversicherung über die Vermögensei genscha den-

ver sicherung und die Haftpflichtversicherung der Stadt Offenbach.

Eine D&O-Versicherung ist über die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH zu einheitlichen Kon di-

tio nen ab ge schlos sen. Versichert sind die Stadtwerke Offenbach Holding GmbH und ihre Toch-

ter-/Enkelunternehmen mit ei ner Ver si che rungs summe von bis zu EUR 16,5 Mio. für die Gesamt-

heit aller Schadensfälle pro Jahr. Ver si chert sind Auf sichts räte und die Geschäftsführer sowie die

Prokuristen und leiten de Ange stellte.

Der Eigenbetrieb ist als "Tochterunternehmen" bei der von der Stadtwerke Offenbach Holding

GmbH (Beitrittsgesellschaft) gehalte nen D&O-Versicherung aufgeführt.

Inhalt und Konditionen wurden bei Abschluss der Versicherung mit dem Auf sichtsrat der Stadt-

werke Offenbach Holding GmbH und dem Magistrat der Stadt Offenbach erörtert und am 28.

Sep tem ber 2011 be schlos sen. Dabei wurde festgelegt, dass, abweichend vom Public Corporate

Go ver nan ce Kodex, kein Selbstbehalt vereinbart wird.

10.7 Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Anhaltspunkte für solche Interessenskonflikte haben sich während unsere Prüfung nicht erge ben.
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IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

11.1 Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach den bei der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen ist das gesamte Vermö-

gen betriebsnotwendig.

11.2 Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig. 

11.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi-
lanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens ge gen-
stände wesentlich beeinflusst wird?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

12.1 Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 32,3 %

(Vorjahr: 31,4 %). Die Kapitalquote der empfangenen Ertragszuschüsse und der Abgren zungs-

po sten für Grabnutzungsentgelte liegt bei 19,5 % (Vorjahr: 19,6 %). Der An teil der Darle hensver-

bind lich keiten am Gesamtkapital beträgt 36 % (Vorjahr: 38,7 %); der Anteil der langfris ti gen Ge-

büh ren ausgleichs rückstellungen 7,3 % (Vorjahr: 6,7 %).



Anlage 7/Seite 25

Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen aus Kanalbaumaßnahmen. Diese wer den ge-

mäß den Ansätzen des Wirtschaftsplanes durch langfristige Kredite finanziert.

12.2 Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da der Eigenbetrieb keinem Konzern angehört.

12.3 In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ Fördermittel einschließlich Garantien
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb erhielt im Geschäftsjahr keine Fördermittel.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

13.1 Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus stat-
tung?

Die Eigenkapitalausstattung ist im Hinblick auf den Kapitalanteil der empfangenen Ertragszu-

schüsse und des Abgrenzungspostens für die Grabnutzungsrechte als ange messen zu be zeich-

nen. Finanzierungsprobleme bestehen nicht.

13.2 Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Gewinnverwendungsvorschlag des Eigenbetriebes ist nach unserer Auffassung mit der wirt-

schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.
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V.  Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

14.1 Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zern unternehmen zusammen?

Wir verweisen auf die entsprechende Erfolgsübersicht (Anlage 8).

14.2 Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

14.3 Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften oder andere Leistungsbezie hungen zwi schen
Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaf tern eindeutig zu unan gemessenen Kon-
ditionen vorgenommen wer den?

Die Leistungsbeziehungen zu Gesellschaften des SOH-Konzerns be stehen im We sentli chen mit 

der ESO Stadtservice GmbH und der GBM Service GmbH. Im Rah men unserer Prüfung haben

sich keine Anhalts punkte ergeben, dass derartige Vor gänge eindeutig zu unangemes senen Kon-

ditionen vorge nommen wurden.

14.4 Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Eigenbetrieb hat keine konzessionsabgabepflichtigen Betriebszweige. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

15.1 Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be deu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nein.

15.2 Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-
nahmen handelt es sich?

Nein; siehe Antwort zu Frage 15.1.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur 
 Verbesserung der Ertragslage

16.1 Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Zu den Ergebnissen der Betriebszweige wird auf die Erfolgsübersicht (Anlage 8) ver wie sen. Ins-

gesamt wurde ein Jahresüberschuss von 1.961 TEuro erzielt.

16.2 Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-
ternehmens zu verbessern?

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht bei Betriebserträgen von 95.588 TEuro einen Gewinn von

2.863 TEuro vor. Besonderer Maßnahmenbedarf besteht nicht.
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